
Bitte füllen Sie den Antrag möglichst vollständig aus und senden ihn 

 

per Post an den 
bfg Augsburg, Postfach 22 03 63, 86183 Augsburg
 

oder per Fax an 
0821/ 9 98 02 61
 

oder per e-Mail an 
info@bfg-augsburg.de






	Vorname
	

	Nachname
	

	Geburtsdatum
	


  

	Postadresse
	

	Postleitzahl
	

	Ort
	

	Land
	

	Telefon
	

	Fax
	

	E-Mail
	

	Gewünschte 

Ortsgemeinschaft
	


 

Bitte Zutreffendes ankreuzen: 

	Ich möchte ordentliches Mitglied werden (40,- €/p.a.)
	

	Ich bin Schüler, Rentner, Arbeitsloser...und zahle den ermässigten Beitrag von 25,- €
	

	Nehmen Sie auch meine Angehörigen auf (je 5 €/p.a.)
	

	Ich möchte beitragsfreies Betreuungsmitglied werden *)
	

	Ich möchte Info-Material zugeschickt bekommen
	

	Ich möchte die Rundfunkreden zugesandt bekommen
	

	Ich möchte die Freigeistige Rundschau erhalten
	

	Ich bestätige, dass ich keiner Kirche angehöre
	 X




 








 

____________________________________
 


         ggf Unterschrift, Datum

*) 

Beitragsfreie Betreuungsmitgliedschaft
im Bund für Geistesfreiheit (bfg)
Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent des bfg!
Laut Satzung des bfg gibt es neben der normalen beitragspflichtigen Mitgliedschaft auch die Möglichkeit einer beitragsfreien Betreuungsmitgliedschaft für Personen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören und ihre Interessen durch den Bund für Geistesfreiheit vertreten wissen wollen. Sie helfen damit, das politisch-gesellschaftliche Gewicht des bfg zu stärken, ohne dass Sie das etwas kostet. Denn obwohl es über 1,5 Millionen Konfessionsfreie in Bayern gibt, fallen sie gegenüber den 7,5 Millionen Katholiken und 2,7 Millionen Protestanten kaum ins Gewicht, weil ihre einzige anerkannte Interessenvertretung, der Bund für Geistesfreiheit, nur an seinen 4.700 Mitgliedern in Bayern gemessen wird.
Mit einer Betreuungsmitgliedschaft nützen Sie sich und dem bfg. Wir bieten Mitgliedern eine kostenlose Rechtsberatung und ggf. Rechtsschutz in weltanschaulichen Fragen. Zudem haben wir freigeistige Bestattungssprecher, die bei Bedarf für Mitglieder und Angehörige tätig werden können. Doch auch Sie helfen uns: Da der Bund für Geistesfreiheit eine anerkannte gesellschaftliche, weltanschauliche und kulturelle Aufgabe wahrnimmt, erhält er aus dem Kultusministeriums-Etat einen geringen Pauschalbetrag von derzeit € 4,97 pro Mitglied und Jahr. Dies ist nur ein geringer Ausgleich für die weit höheren Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften. (Die Großkirchen erhalten z.B. allen aus dem Landeshaushalt Subventionen von über € 10,22 je Mitglied und Jahr, aus allen öffentlichen Töpfen zusammen sogar rund € 25,56. Die israelitischen Kultusgemeinden erhalten per Staatsvertrag sogar ca. € 204).
Der bfg verwendet diese Mittel, um konfessionsunabhängige soziale Einrichtungen aufzubauen, vor allem ein Netz freier Bestattungssprecher, Kindergärten sowie Schwangeren-Beratungsstellen. Dies erfordert für Vereinigungen, die noch wenige solche Einrichtungen betreiben, einen enormen Anfangsaufwand, den wir zur Zeit noch nicht aufbringen können.
